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Nadt der herrsdtenden Vorstellung des 10. Jh. sollte sim - so meint der 
Vf.- in einer Wahl Gottes Wille durdtsetzen, und dem König, der "herrsmer­
lidter, geredtter, stärker und huldvoller als andere Adlige" war, fiel die Auf­
gabe zu, den Kandidaten Gottes zu finden. So konnte ihm gleim zu Beginn 
der Wahl die entsmeidende Stimme zugebilligt werden. Die einmütige Zu­
stimmung geistlimer und weltlidter Fürsten bestätigte dann in der Regel die 
vom König getroffene Wahl. Diese "Wirklimkeit" Ottos I. und die des 11. Jh. 
bis zum Investiturstreit erarbeitet der Vf. aus dem sog. normannismen Anony­
mus (S. 35 f.; vgl. E. H. Kantorowicz, The King's Two Bodies, 1957, S. 42 ff.), 
aus einer Urkunde Bernwards von Hitdesheim von 1019 (S. 37-39; vgl. 
W. v. d. Steinen, DA. 12, 1956, 337ff.), ferner aus den Chroniken Widukinds 
und Liudprands von Cremona (S. 43-45) und sdtließlim aus einigen innen­
und außenpolitisdten Handlungen Ottos I. Besondere Beamtung verdient in 
diesem Zusammenhang die Definition der "freien" Wahl bei Gregor VII. 
(S. 40-42). Trotz der bestemenden Beweisführung muß angemerkt werden, 
daß der Begriff "Wirklimkeit" - definiert als "Art, wie Otto den Mensmen 
sah" -, zu eng gefaßt ist (in früheren Arbeiten behandelte der Vf. bereits die 
"Wirklidtkeiten" anderer früh- und hodtma. Mensmen, s. S. 30 Anm. 1). Ottos 
staatspolitisme Erwägungen, die bei der Auswahl eines Kandidaten simer eine 
Rolle gespielt haben, müßten schon aus dem Grunde einen Platz in Ottos 
"Wirklimkeit" erhalten, weil - wie der Vf. selbst betont (S. 57) - eine 
Trennung zwismen dem politischen und religiösen Bereim im 10. Jh. nidtt 
bestand. Man sollte einen Begriff nimt willkürlim einengen und ohne hin­
reimende Beweisführung gegen die herrsmende Ansimt, daß Otto die Kirme "un­
bedingt beherrsdten" und "zur Staatskirme machen" wollte (vgl. z. B. H. Mitteis, 
Der Staat d. hohen MA., 61959, S. 117; R. Holtzmann, Gesdt. d. sächs. Kaiser­
zeit, 21943, S. 180), ungerechtfertigt smarf polemisieren (S. 29 Anm. 1, S. 34). 
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